
Betrieb: BETRIEBSANWEISUNG
gemäß §20 GefStoffV

Arbeitsbereich:                                    Tätigkeit: Wein schwefeln

Datum:

Unterschrift:

______________

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG
Schwefeldioxid

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
 Das Produkt ist giftig beim Einatmen und verursacht Reizungen an Haut,
Augen und Schleimhäuten.

 Produkt nicht ohne Vorbehandlung (Verdünnung) in Gewässer, Abwasser o-
der Kanalisation gelangen lassen. Schwach wassergefährdend (WGK 1).

  Beschäftigungserlaubnis für Jugendliche über 16 Jahre nur unter fachkundi-
ger Aufsicht und wenn das Ausbildungsziel den Umgang nötig macht.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
 Lagerung: Behälter dicht geschlossen halten und kühl lagern (Berstgefahr!).
Lagerraum und Arbeitsplätze auf SO2 untersuchen.

 Handhabung: Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeits- und Lagerplatz
sorgen. Dämpfe nicht einatmen. Während der Arbeit nicht essen, trinken o-
der rauchen.

 Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille.
 Handschutz: Schutzhandschuhe (Material: Gummi).
 Hautschutz: Schürze.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL
 Nach Verschütten/Auslaufen: Ungeschützte Personen fernhalten. Gase/
Dämpfe mit Wassersprühstrahl niederschlagen. Kleine Mengen mit Wasser
abspülen und Abwasser vorschriftsmäßig entsorgen.

 Im Brandfall: Schutzausrüstung und umluftunabhängiges Atemschutzge-
rät tragen. Löschmaßnahmen auf den Umgebungsbrand abstimmen. Produkt
selbst brennt nicht. Gefährdete Behälter durch Wassersprühstrahl kühlen
(Explosionsgefahr!).

 Fluchtweg:
 Unfalltelefon:

ERSTE HILFE
Notruf 110

 Nach Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser abwaschen. Sterilen Schutzverband anlegen.
Arzt hinzuziehen.

 Nach Augenkontakt: Geöffnete Augenlider mind. 15 Minuten unter fließendem Wasser
ausspülen. Arzt konsultieren. Wenn möglich, Etikett oder Sicherheitsdatenblatt vorzei-
gen.

 Nach Einatmen: Frischluftzufuhr. Ruhe. Sofort Dexamethason-Dosieraerosol inhalieren
lassen. Arzt hinzuziehen.

 Nach Kleidungskontakt: Benetzte Kleidung sofort wechseln.
 Ersthelfer:

SACHGERECHTE ENTSORGUNG
 Nicht in die Atmosphäre ablassen. Nicht in die Kanalisation, Keller und ähnlichen Plätze
an denen die Ansammlung des Gases gefährlich werden könnte, ausströmen lassen.
Nicht an Plätzen ablassen, an denen das Risiko der Bildung eines explosionsfähigen
Gas-/Luftgemisches besteht.
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Im Gärkeller können sich lebensge-
fährliche Gase (Kohlensäure, CO2) 
bilden! Sorgen Sie deshalb immer für 
eine ausreichende Belüftung und 
eine Absaugung, die vom Zugangs-
bereich aus zu bedienen ist. 

Beim Schwefeln sind eine geschlossene 
Vollsichtbrille sowie Gummihandschuhe 
und -schürze notwendig. Achten Sie vor 
dem Einsatz darauf, dass das Glas der 
Dosiereinrichtung unbeschädigt und die 
Schlauchknicksicherung vorhanden ist. 
Der Druckbehälter
muss alle zwei Jahre
durch eine zugelas-
sene Überwachungs-
stelle oder eine
befähigte Person
überprüft werden.

Betriebsanleitungen
gibt es bei Ihrer
LBG oder im Internet!
  

Sichern Sie Ihre Traubenannahme-
stelle mit einem ausreichend hohen 
Anfahrsockel und gegen Hineinstür-
zen von Personen! Die Notausschalter 
an der Förderschnecke und an den 
Traubenpressen müssen von jeder 
Stelle aus leicht erreichbar sein. 

Beachten Sie, dass die elektrischen 
Einrichtungen für Feuchträume 
geeignet sein müssen.
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Herausgeber und V.i.S.d.P.:

Sozialversicherung für
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau

Bereich Prävention

Weißensteinstraße 70-72
34131 Kassel

Internet: www.svlfg.de
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 Sorgen Sie im Weinberg für stabile 
Geländer als Absturzsicherungen!

 Ersetzen Sie im Betrieb - wo möglich - 
 Leitern durch Treppen!

 Verwenden Sie nur geeignete Leitern 
und sorgen Sie zum Beispiel durch 
Einhänge vorrichtungen jederzeit für
einen sicheren Stand!

 Verbauen Sie nur rutschhemmende 
Bodenbeläge der Klasse R10 oder R11 
und achten Sie bei der Arbeit auf 
umherliegende Kabel oder Schläuche!

Tragen Sie sowohl bei der Außen- wie 
auch bei der Innenwirtschaft geeignete 
Persönliche Schutz ausrüstung (PSA): 
etwa beim Laubschneiden und bei der 
Schädlingsbekämpfung im Weinberg, 
aber auch beim Einsatz gesundheits-
schädigender Reinigungsmittel im 
Gärkeller. Schützen Sie sich mit 
geeigneten Handschuhen, Schutzbrillen 
und passendem Sicherheitsschuhwerk 
und vermeiden Sie so Arbeitsunfälle. 
Ein guter Gehörschutz hilft ebenfalls 
Ihre Gesundheit zu erhalten.

Beachten Sie, dass Schmalspur-
schlepper leicht kippen! Montieren Sie 
daher bei deren Einsatz zu Transport- 
und Ladezwecken Zwillings reifen zur 
Spurverbreiterung!

Die LBG rät:
Der Einsatz von 
Traubenvollerntern
spart kostbare
Arbeitszeit und 
Personal. Er bringt wirtschaftliche 
Vorteile und verringert das Unfallrisiko.

Beim Einsatz von Frontanbaugeräten 
ist die Sicht stark eingeschränkt. 
Deshalb vorsichtig fahren und an 
unübersichtlichen Ausfahrten 
Einweiser einsetzen!

Beachten Sie beim 
Einsatz von Chemikalien 
wie etwa bei Reinigungs-
mitteln immer die 
Hersteller angaben, 
tragen Sie die erforder-
liche PSA und fordern 
Sie das Sicherheits-
datenblatt an.

Vorsicht bei Arbeiten 
zu zweit an einer Rebe! 
Unachtsamkeit kann 
schnell zu Schnittver-
letzungen beim Gegen-
über führen. Deshalb 
versetzt arbeiten! 


